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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung der AEV pflanzliche Nahrungs- und Futtermittel 

§ 1. (1) Bei der wasserrechtlichen Bewilligung einer Einleitung von 
Abwasser aus Betrieben oder Anlagen mit den Tätigkeiten: 

§ 1. (1) Bei der wasserrechtlichen Bewilligung einer Einleitung von 
Abwasser aus Betrieben oder Anlagen mit den Tätigkeiten: 

 1. bis 8. ...  1. bis 8. ... 

  9. Gewinnen von Samenfetten und –ölen sowie von sonstigen Vorprodukten 
aus Ölsaaten; 

  10. Raffinieren (Entschleimen, Entsäuern, Bleichen, Dämpfen, 
Fraktionieren, Härten, Umestern) und Verpacken von Ölen und Fetten 
gemäß Z 9; 

  11. Herstellen und Verpacken von Margarinen; 

 9. Behandlung, Verarbeitung und Verpacken von ausschließlich oder 
überwiegend pflanzlichen Rohstoffen zu Nahrungs- oder Futtermitteln in 
Anlagen gemäß § 33c Abs. 6 Z 1 oder Z 2 WRG 1959 (im Folgenden: 
IE-Richtlinien-Anlagen); 

 12. Behandlung, Verarbeitung und Verpacken von ausschließlich oder 
überwiegend pflanzlichen Rohstoffen zu Nahrungs- oder Futtermitteln in 
Anlagen gemäß § 33c Abs. 6 Z 1 oder Z 2 WRG 1959 (im Folgenden: 
IE-Richtlinien-Anlagen); 

 10. Reinigen von Abluft und wässrigen Kondensaten aus Tätigkeiten der Z 1 
bis 9; 

 13. Reinigen von Abluft und wässrigen Kondensaten aus Tätigkeiten der Z 1 
bis 12; 

 11. Reinigen von Betrieben oder Anlagen mit Tätigkeiten der Z 1 bis 10 
einschließlich des Innenreinigens von Behältern für den An- und 
Abtransport von pflanzlichen Nahrungs- oder Futtermitteln oder 
Produkten im Zuge der Tätigkeiten der Z 1 bis 10 

 14. Reinigen von Betrieben oder Anlagen mit Tätigkeiten der Z 1 bis 12 
einschließlich des Innenreinigens von Behältern für den An- und 
Abtransport von pflanzlichen Nahrungs- oder Futtermitteln oder 
Produkten im Zuge der Tätigkeiten der Z 1 bis 12 

in ein Fließgewässer oder in eine öffentliche Kanalisation sind die in Anlage A 
festgelegten Emissionsbegrenzungen vorzuschreiben. 

in ein Fließgewässer oder in eine öffentliche Kanalisation sind die in Anlage A 
festgelegten Emissionsbegrenzungen vorzuschreiben. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für die Einleitung von (2) Abs. 1 gilt nicht für die Einleitung von 

 1. Abwasser aus Kühlsystemen und Dampferzeugern (§ 4 Abs. 2 Z 4.1 
Allgemeine Abwasseremissionsverordnung (AAEV), BGBl. 
Nr. 186/1996), 

 1. Abwasser aus Kühlsystemen und Dampferzeugern (§ 4 Abs. 2 Z 4.1 
Allgemeine Abwasseremissionsverordnung (AAEV), BGBl. 
Nr. 186/1996) in der jeweils geltenden Fassung, 

 2. bis 9. ...  2. bis 9. ... 

 10. Abwasser aus der Erzeugung pflanzlicher oder tierischer Öle und Fette 
einschließlich der Speiseöl- und Speisefetterzeugung (§ 4 Abs. 2 Z 5.9 

 10. Abwasser aus der Erzeugung tierischer Öle und Fette einschließlich der 
Speiseöl- und Speisefetterzeugung (§ 4 Abs. 2 Z 5.9 AAEV), 
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AAEV), 

  11. Abwasser aus der Herstellung von Schmier- und Gießereimitteln (§ 4 
Abs. 2 Z 6.3.10 AAEV), 

 11. Abwasser aus der Herstellung von Erfrischungsgetränken und der 
Getränkeabfüllung (§ 4 Abs. 2 Z 5.11 AAEV), 

 12. Abwasser aus der Herstellung von Erfrischungsgetränken und der 
Getränkeabfüllung (§ 4 Abs. 2 Z 5.11 AAEV), 

 12. häuslichem Abwasser aus Betrieben gemäß Abs. 1.  13. häuslichem Abwasser aus Betrieben gemäß Abs. 1. 

(3) ... (3) ... 

(4) Auf der Grundlage der Prüfung der Verhältnisse im Einzelfall sind 
folgende Maßnahmen des Standes der Vermeidungs-, Rückhalte- und 
Reinigungstechnik zu treffen: 

(4) Auf der Grundlage der Prüfung der Verhältnisse im Einzelfall sind 
folgende Maßnahmen des Standes der Vermeidungs-, Rückhalte- und 
Reinigungstechnik zu treffen: 

 1. ...  1. ... 

 2. Verminderung des Wasserverbrauches und des Abwasseranfalles durch  2. Verminderung des Wasserverbrauches und des Abwasseranfalles durch 

 a) bis c) ...  a) bis c) ... 

 d) Einrichtung von Rücknahmemöglichkeiten für lediglich thermisch 
belastetes Kühlwasser in die Produktionsprozesse; 

 

 e) Bevorzugten Einsatz der Dampfblanchierung oder der 
Heißluftblanchierung, in Abhängigkeit von den verarbeiteten 
Rohstoffen und den erzeugten Produkten; 

 d) Bevorzugten Einsatz der Dampfblanchierung oder der 
Heißluftblanchierung, in Abhängigkeit von den verarbeiteten 
Rohstoffen und den erzeugten Produkten; 

 f) Einsatz wassersparender Reinigungsverfahren (zB Hochdruckreiniger, 
Trockenreinigungsmaßnahmen, CIP etc.); 

 e) Einsatz wassersparender Reinigungsverfahren (zB Hochdruckreiniger, 
Trockenreinigungsmaßnahmen, ortsgebundene Reinigung (CIP-
Anlage), Mehrfachnutzung von Reinigungswässern); 

 g) Speziell bei Betrieben bzw. Anlagen zur Kartoffelverarbeitung gemäß 
Abs. 1 Z 1 bis 2: Bevorzugten Einsatz trockener oder wassersparender 
Schälverfahren oder der Dampfschälung; weitestgehender Verzicht 
auf den Einsatz der Laugenschälung; 

 f) Speziell bei Betrieben bzw. Anlagen zur Kartoffelverarbeitung gemäß 
Abs. 1 Z 1 bis 2: Bevorzugten Einsatz trockener oder wassersparender 
Schälverfahren oder der Dampfschälung; weitestgehender Verzicht 
auf den Einsatz der Laugenschälung; 

 h) Speziell bei Betrieben bzw. Anlagen zur Futtermittelherstellung 
gemäß Abs. 1 Z 5: Einbindung von auf dem Betriebsareal anfallendem 
Niederschlagswasser in den Schwemm- und Waschwasserkreislauf. 

 g) Speziell bei Betrieben bzw. Anlagen zur Futtermittelherstellung 
gemäß gemäß Abs. 1 Z 6: Einbindung von auf dem Betriebsareal 
anfallendem Niederschlagswasser in den Schwemm- und 
Waschwasserkreislauf; 

  h) Speziell bei Betrieben bzw. Anlagen zur Erzeugung pflanzlicher Öle 
und Fette gemäß Abs. 1 Z 9 bis 11: Einsatz von Kreislaufsystemen für 
Fallwasser aus der Rohöltrocknung und der Schrottoastung mit 
eingebauten Abscheidersystemen zum Partikelrückhalt; 

 3. bis 6. ...  3. bis 6. ... 
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 7. Speziell bei Betrieben bzw. Anlagen zur Futtermittelherstellung gemäß 
Abs. 1 Z 5: Vom Abwassersystem gesonderte Erfassung hochbelasteter 
Teilströme wie Tropfwasser aus der Rohstofflagerung, Fruchtwasser aus 
der Rohstoffzerkleinerung, Dämpfwasser aus der indirekten Trocknung 
und Entsorgung als flüssiger Abfall; 

 7. Speziell bei Betrieben bzw. Anlagen zur Futtermittelherstellung gemäß 
gemäß Abs. 1 Z 6: Vom Abwassersystem gesonderte Erfassung 
hochbelasteter Teilströme wie Tropfwasser aus der Rohstofflagerung, 
Fruchtwasser aus der Rohstoffzerkleinerung, Dämpfwasser aus der 
indirekten Trocknung und Entsorgung als flüssiger Abfall; 

  8. Speziell bei Betrieben bzw. Anlagen zur Erzeugung pflanzlicher Öle und 
Fette gem. Abs. 1 Z 9 bis 11: 

  a) Soweit auf Grund des Marktangebotes möglich und des angewandten 
Raffinationsverfahrens sinnvoll Einsatz von Ölsaaten mit reduziertem 
Anteil an Schleimstoffen und freien bzw. unerwünschten Fettsäuren 
sowie Einsatz von Ölsaaten mit geringem Pestizidgehalt; 

  b) rasche Verarbeitung gegen enzymatische oder mikrobielle Zersetzung 
empfindlicher Rohware; 

  c) bevorzugter Einsatz physikalischer Raffinationsverfahren (zB 
destillative Entsäuerung) zur Reduktion oder Vermeidung der Abgabe 
unerwünschter Öl- bzw. Fettbegleitstoffe über den Abwasserpfad; 
Abscheidung derartiger Begleitstoffe als feste großteils 
wiederverwertbare Abfallstoffe; weitestgehende Kreislaufführung 
aller am Umesterungs- bzw. Veredelungsprozess beteiligten Stoffe; 

  d) Einsatz semikontinuierlicher oder kontinuierlicher Verfahren bei der 
Dämpfung mit Kreislaufführung des barometrischen Fallwassers; 
Vermeidung des Kontaktes von gestrippten Ölen bzw. Fettsäuren mit 
dem Abwasser; 

  e) Verzicht auf den Einsatz fettspaltender Mikroorganismen oder 
Enzyme zur Reinigung von Fettabscheidern oder zur Entsorgung von 
Fettabscheiderinhalten über den Abwasserpfad; 

 8. Einsatz von Ausgleichsbecken zur Abminderung von hydraulischen und 
Schmutzfrachtspitzen; 

 9. Einsatz von Ausgleichsbecken zur Abminderung von hydraulischen und 
Schmutzfrachtspitzen; 

 9. Bei Indirekteinleitern Einsatz physikalischer oder chemischer 
Abwasserreinigungsverfahren (zB Grob- und Feinsiebung, 
Sedimentation, Neutralisation, Flotation, Flockung, Fällung, Filtration); 
Einsatz bevorzugt mechanischer Verfahren zur Schaumbekämpfung; 

 10. Bei Indirekteinleitern Einsatz physikalischer oder chemischer 
Abwasserreinigungsverfahren (zB Grob- und Feinsiebung, 
Sedimentation, Neutralisation, Flotation, Flockung, Fällung, Filtration); 
Einsatz bevorzugt mechanischer Verfahren zur Schaumbekämpfung; 

 10. Bei Direkteinleitern Einsatz von Verfahren gemäß Z 9 sowie von 
biologischen Abwasserreinigungsverfahren mit Kohlenstoffentfernung, 
Nitrifikation sowie Stickstoff- und Phosphorentfernung; 

 11. Bei Direkteinleitern Einsatz von Verfahren gemäß Z 9 sowie von 
biologischen Abwasserreinigungsverfahren mit Kohlenstoffentfernung, 
Nitrifikation sowie Stickstoff- und Phosphorentfernung; 
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 11. Vom Abwasser gesonderte Verwertung der bei der Produktion 
anfallenden Reststoffe sowie Entsorgung der Rückstände aus der 
Abwasserreinigung als Abfall (AWG, BGBl. Nr. 102/2002); 

 

 12. Monatliche Messung des Parameters Chlorid;  

  12. Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, Verwertung oder 
Beseitigung der bei der Produktion anfallenden Reststoffe sowie der 
Rückstände aus der Abwasserreinigung als Abfall gemäß § 1 Abs. 2 und 
2a des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002), BGBl. I 
Nr. 102/2002 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 84/2024; 

 13. ...  13. ... 

[...] [...] 

 (5) Sofern im Einzelfall nicht aufgrund der Zusammensetzung aller 
eingesetzten (ab)wasserrelevanten Roh-, Arbeits- und Hilfsstoffe und der 
(Ab)Wasser verursachenden Herstellungs-, Verarbeitungs-, Verwertungs- oder 
sonstigen Prozesse ausgeschlossen werden kann, dass der jeweilige Parameter 
entstehen oder im (Ab)Wasser auftreten kann, ist die Messung folgender 
Parameter als BVT-Beobachtungsparameter (§ 3 Z 7 der Verordnung des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über ein elektronisches Register zur Erfassung aller wesentlichen Belastungen 
von Oberflächenwasserkörpern durch Emissionen von Stoffen aus Punktquellen 
2017 (Emissionsregisterverordnung 2017 – EmRegV-OW 2017), BGBl. II 
Nr. 207/2017 zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 205/2023) für 
IE-Richtlinien-Anlagen mit der genannten Mindesthäufigkeit gemäß § 33 Abs. 3 
WRG 1959 vorzuschreiben: 

 Monatliche Messung des Parameters Chlorid. 

§ 2. Durch nachstehend genannte Parameter der Anlage A werden 
gefährliche Abwasserinhaltsstoffe gemäß § 33b Abs. 2 und 11 WRG 1959 erfasst: 
Chlor-Gesamtchlor, Ammonium, Sulfid und adsorbierbare organisch gebundene 
Halogene (AOX). 

§ 2. Durch nachstehend genannte Parameter der Anlage A werden 
gefährliche Abwasserinhaltsstoffe gemäß § 33b Abs. 2 und 11 WRG 1959 erfasst: 
Chrom-Gesamt, Nickel, Quecksilber, Chlor-Freies Chlor, Chlor-Gesamtchlor, 
Ammonium, Sulfid und adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX), 
Kohlenwasserstoff-Index (KW-Index). 

§ 3. ... § 3. ... 

§ 4. (1) ... § 4. (1) ... 

(2) Für die Eigenüberwachung gilt: (2) Für die Eigenüberwachung gilt: 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 
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 4. Bei kontinuierlicher Messung des Parameters pH-Wert ist die „4 von 5“-
Regel durch die 80% Unter- oder Überschreitung über die 
Abwasserablaufzeit eines Tages zu ersetzen; während der übrigen 20% 
darf der Emissionsbereich um max. 0,3 pH-Einheiten über- bzw. 
unterschritten werden. Bei kontinuierlicher Messung von anderen 
Abwasserparametern ist die „4 von 5“-Regel durch die 80%-
Unterschreitung über die Abwasserablaufzeit eines Tages zu ersetzen; 
während der übrigen 20% darf der höchste Messwert des Parameters 
Temperatur das 1,2fache, des Parameters Ammonium das 2fache, und 
alle übrigen Abwasserparameter das 1,5fache der Emissionsbegrenzung 
nicht überschreiten. 

 4. Bei kontinuierlicher Messung des Parameters pH-Wert gilt die 
Emissionsbegrenzung als eingehalten, wenn sie in mindestens 80% der 
Abwasserablaufzeit eines Tages eingehalten wird und in der restlichen 
Abwasserablaufzeit der Emissionsbereich um nicht mehr als 0,3 pH-
Einheiten über- bzw. unterschritten wird. Bei kontinuierlicher Messung 
von anderen Abwasserparametern gilt die Emissionsbegrenzung als 
eingehalten, wenn sie in mindestens 80% der Abwasserablaufzeit eines 
Tages eingehalten wird und die Messwerte in der restlichen 
Abwasserablaufzeit eines Tages beim Parameter Temperatur maximal 
das 1,2fache, beim Parameter Ammonium maximal das 2fache, und bei 
allen übrigen Abwasserparametern maximal das 1,5fache der 
Emissionsbegrenzung erreichen. 

 5. Sofern ein Mindestwirkungsgrad der Entfernung zur Anwendung kommt, 
gilt die Emissionsbegrenzung als eingehalten, wenn der arithmetische 
Mittelwert aller im Lauf eines Untersuchungsjahres gemessenen 
Wirkungsgrade der Elimination größer ist als der Mindestwirkungsgrad 
der Anlage A. Der Mindestwirkungsgrad bezieht sich auf die der 
biologischen Stufe der Abwasserreinigungsanlage jeweils zufließende 
bzw. abfließende Fracht eines Tages. 

 5. Sofern ein Mindestwirkungsgrad der Entfernung zur Anwendung kommt, 
gilt die Emissionsbegrenzung als eingehalten, wenn der arithmetische 
Mittelwert aller im Lauf eines Untersuchungsjahres gemessenen 
Wirkungsgrade der Elimination größer ist als der Mindestwirkungsgrad 
der Anlage A. Sofern in Anlage A keine anderen Regelungen getroffen 
werden, bezieht sich der Mindestwirkungsgrad auf die der biologischen 
Stufe der Abwasserreinigungsanlage jeweils zufließende bzw. 
abfließende Fracht eines Tages. 

(3) ... (3) ... 

 1. ...  1. ... 

 2. Für die Parameter Temperatur, pH-Wert und Gesamter gebundener 
Stickstoff gilt Abs. 2. 

 2. Für die Parameter Temperatur, pH-Wert und Gesamter gebundener 
Stickstoff (TNb) gilt Abs. 2. 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 

§ 5. (1) ... § 5. (1) ... 

 (2) Die § 1 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 2 und § 4 Abs. 2 Z 4 und Abs. 3 Z 2 sowie 
die Anlage A in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. xx/20xx treten mit dem 
der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über 
die Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Erzeugung pflanzlicher oder 
tierischer Öle und Fette einschließlich der Speiseöl- und Speisefetterzeugung, 
BGBl. Nr. 1079/1994, in Bezug auf die Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 bis 3 
außer Kraft. 

(2) Für bei Inkrafttreten der Verordnung BGBl. II Nr. 60/2024 rechtmäßig (3) Für bei Inkrafttreten der Verordnungen BGBl. II Nr. 60/2024 und BGBl. 
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bestehende Einleitungen gemäß § 1 Abs. 1 gilt im Sinne des § 33c Abs. 1 
WRG 1959 nach Maßgabe des § 33c Abs. 6 WRG 1959 Folgendes: 

xx/202x rechtmäßig bestehende Einleitungen gemäß § 1 Abs. 1 gilt im Sinne des 
§ 33c Abs. 1 WRG 1959 nach Maßgabe des § 33c Abs. 6 WRG 1959 Folgendes: 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

§ 6. ... § 6. ... 

Anlage A Anlage A 

Emissionsbegrenzungen gemäß § 1 Emissionsbegrenzungen gemäß § 1 
  

 

I) 
Anforderungen an 
Einleitungen in ein 
Fließgewässer 

II) 
Anforderungen an 
Einleitungen in eine 
öffentliche 
Kanalisation 

Allgemeine Parameter   
Temperatur 30 °C 35 °C a 

Fischeitoxizität GF,Ei b < 2 

keine 
Beeinträchtigungen 
der biologischen 
Abbauvorgänge 

Absetzbare Stoffe c 0,3 ml/L 10 ml/L d 

Abfiltrierbare Stoffe c 30 mg/L 500 mg/L d 
pH-Wert 6,5 – 8,5 6,5 – 9,5 
Anorganische Parameter   
Chlor- Gesamtchlor 
ber. als Cl2 

e 0,3 mg/L 

Chlorid 
ber. als Cl 

durch GF,Ei begrenzt - 

Ammonium 
ber. als N 

5,0 mg/L f g 

Stickstoff – Gesamter 
gebundener Stickstoff TNb 
ber. als N h 

f i j - 

Gesamtphosphor 
ber. als P 

2,0 mg/L k - 

Sulfid ber. als S 0,1 mg/L 1,0 mg/L 

 
I. Anforderungen an 
Einleitungen in ein 
Fließgewässer 

II. Anforderungen an 
Einleitungen in eine 
öffentliche 
Kanalisation 

Allgemeine Parameter   
Temperatur 30 ºC 35 ºC a 

Fischeitoxizität GF,Ei 
b < 2 

keine 
Beeinträchtigungen 
der biologischen 
Abbauvorgänge 

Absetzbare Stoffe c 0,3 mL/L 10 mL/L d 
Abfiltrierbare Stoffe c 30 mg/L 500 mg/L d 
pH-Wert 6,5 – 8,5 6,5 – 9,5 e 
Anorganische Parameter   

Chrom – Gesamt f 
ber. als Cr 

0,5 mg/L 0,5 mg/L 

Nickel f 
ber. als Ni 

0,5 mg/L g 0,5 mg/L g 

Quecksilber f 
ber. als Hg 

0,005 mg/L 0,005 mg/L 

Chlor- Freies Chlor f 
ber. als Cl2 

h 0,2 mg/L 

Chlor- Gesamtchlor 
ber. als Cl2 

i j 0,3 mg/L j 

Chlorid 
ber. als Cl 

durch GF,Ei begrenzt - 
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Sulfit 
ber. als SO3 

1,0 mg/L 10 mg/L 

Sulfat 
ber. als SO4 

- 200 mg/L l 

Organische Parameter   
Gesamter organisch 
gebundener Kohlenstoff 
TOC 
ber. als C m 

30 mg/L n - 

Chemischer 
Sauerstoffbedarf CSB 
ber. als O2 m 

90 mg/L o - 

Biochemischer 
Sauerstoffbedarf BSB5 mit 
Nitrifikationshemmung 
ber. als O2 

20 mg/L - 

Adsorbierbare organisch 
gebundene Halogene AOX 
ber. als Cl 

0,5 mg/L 1,0 mg/L 

Schwerflüchtige lipophile 
Stoffe 

20 mg/L 100 mg/L 
 

Ammonium 
ber. als N 

5,0 mg/L k l 

Stickstoff – Gesamter 
gebundener Stickstoff TNb 
ber. als N 

k m n - 

Gesamtphosphor 
ber. als P 

2,0 mg/L o - 

Sulfat 
ber. als SO4 

- p q 

Sulfid ber. als S 0,1 mg/L 1,0 mg/L r 
Sulfit 
ber. als SO3 s 

1,0 mg/L 10 mg/L 

Organische Parameter   
Gesamter organisch 
gebundener Kohlenstoff 
TOC 
ber. als C t 

30 mg/L u v - 

Chemischer 
Sauerstoffbedarf CSB 
ber. als O2 t 

90 mg/L w x - 

Biochemischer 
Sauerstoffbedarf BSB5 mit 
Nitrifikationshemmung 
ber. als O2 

20 mg/L y - 

Adsorbierbare organisch 
gebundene Halogene AOX 
ber. als Cl 

0,5 mg/L 1,0 mg/L z 

Schwerflüchtige lipophile 
Stoffe 

20 mg/L 100 mg/L aa) 

Kohlenwasserstoff-Index f 10 mg/L 20 mg/L 
 

a) Im Einzelfall ist eine höhere Emissionsbegrenzung zulässig, sofern 
sichergestellt ist, dass es zu keiner Ausbildung von Dämpfen oder 
Vereisungen und zu keiner Gefahr der gesundheitlichen Belastung durch 
Dämpfe für das Betriebspersonal einer öffentlichen Kanalisationsanlage 
kommt. 

a) Für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 8 oder Z 12 bis 14 ist 
im Einzelfall eine höhere Emissionsbegrenzung zulässig, sofern 
sichergestellt ist, dass es zu keiner Ausbildung von Dämpfen oder 
Vereisungen und zu keiner Gefahr der gesundheitlichen Belastung durch 
Dämpfe für das Betriebspersonal einer öffentlichen Kanalisationsanlage 
kommt. 
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b) Ökotoxikologischer Kennwert; im Rahmen der Fremdüberwachung gemäß 
§ 4 Abs. 3 bei begründetem Verdacht oder konkretem Hinweis der 
fließgewässerschädigenden Wirkung einer Abwassereinleitung, nicht jedoch 
im Rahmen der Eigenüberwachung gemäß § 4 Abs. 2 einzusetzen. 

b) Ökotoxikologischer Kennwert; im Rahmen der Fremdüberwachung gemäß 
§ 4 Abs. 3 bei begründetem Verdacht oder konkretem Hinweis der 
fließgewässerschädigenden Wirkung einer Abwassereinleitung, nicht jedoch 
im Rahmen der Eigenüberwachung gemäß § 4 Abs. 2 einzusetzen. 

c) Die Überwachung der Abwasserbeschaffenheit kann entweder mit dem 
Parameter Absetzbare Stoffe oder mit dem Parameter Abfiltrierbare Stoffe 
durchgeführt werden; der gleichzeitige Einsatz der Parameter Absetzbare 
Stoffen und Abfiltrierbare Stoffe ist nicht erforderlich. Für IE-Richtlinien-
Anlagen ist die Überwachung der Abwasserbeschaffenheit jedenfalls mit 
dem Parameter Abfiltrierbare Stoffe durchzuführen. 

c) Die Überwachung der Abwasserbeschaffenheit kann entweder mit dem 
Parameter Absetzbare Stoffe oder mit dem Parameter Abfiltrierbare Stoffe 
durchgeführt werden; der gleichzeitige Einsatz der Parameter Absetzbare 
Stoffen und Abfiltrierbare Stoffe ist nicht erforderlich. Für IE-Richtlinien-
Anlagen ist die Überwachung der Abwasserbeschaffenheit jedenfalls mit 
dem Parameter Abfiltrierbare Stoffe durchzuführen. 

d) Im Einzelfall ist eine höhere Emissionsbegrenzung zulässig, wenn 
sichergestellt ist, dass es zu keinen Ablagerungen auf Grund einer 
Einleitung gemäß § 1 Abs. 1 kommt, die den Betrieb der öffentlichen 
Kanalisation oder der öffentlichen Abwasserreinigungsanlage stören. 

d) Für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 8 oder Z 12 bis 14 ist 
im Einzelfall eine höhere Emissionsbegrenzung zulässig, wenn sichergestellt 
ist, dass es zu keinen Ablagerungen auf Grund einer Einleitung gemäß § 1 
Abs. 1 kommt, die den Betrieb der öffentlichen Kanalisation oder der 
öffentlichen Abwasserreinigungsanlage stören. 

 e) Für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 bis 11 beträgt der 
maximale pH-Wert 10. 

 f) Gilt für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 bis 11. 

 g) Bei katalytischer Fetthärtung im Abwasserteilstrom aus der Fetthärtung 2,0 
mg/L. Erfolgt die katalytische Fetthärtung zeitlich begrenzt, so ist die 
Emissionsbegrenzung 2,0 mg/L im Zeitraum der Fetthärtung einzuhalten 
(temporärer Teilstrom). 

 h) Chlor-Freies Chlor darf nicht nachweisbar sein. Für die Überwachung ist 
die Methode mit der niedrigsten unteren Arbeitsbereichsgrenze für Chlor-
Freies Chlor gemäß Methodenverordnung Wasser oder eine gleichwertige 
Methode anzuwenden. 

e) Chlor-Gesamtchlor darf bei einer Einleitung gemäß § 1 Abs. 1 nicht 
nachweisbar sein. Für die Überwachung ist die Methode mit der niedrigsten 
unteren Arbeitsbereichsgrenze für Chlor – Gesamtchlor gemäß 
Methodenverordnung Wasser oder eine gleichwertige Methode anzuwenden. 

i) Für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 8 oder Z 12 bis 14 
darf Chlor-Gesamtchlor bei einer Einleitung nicht nachweisbar sein. Für die 
Überwachung ist die Methode mit der niedrigsten unteren 
Arbeitsbereichsgrenze für Chlor – Gesamtchlor gemäß 
Methodenverordnung Wasser oder eine gleichwertige Methode anzuwenden. 

 j) Für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 bis 11 beträgt die 
Emissionsbegrenzung 0,4 mg/L. 
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f) Die Emissionsbegrenzung gilt nur bei einer Abwassertemperatur größer 12 
°C im Ablauf der biologischen Stufe der Abwasserreinigungsanlage. Die 
Abwassertemperatur von 12 °C gilt als unterschritten, wenn bei fünf über 
den Untersuchungszeitraum gleichmäßig verteilten Temperaturmessungen 
mehr als ein Messwert kleiner oder gleich 12 °C ist. Bei kontinuierlicher 
Temperaturmessung gilt die Abwassertemperatur von 12 °C als 
unterschritten, wenn das 20-Perzentil der Messwerte nicht größer als 12 °C 
ist. 

k) Die Emissionsbegrenzung gilt nur bei einer Abwassertemperatur größer 12 
°C im Ablauf der biologischen Stufe der Abwasserreinigungsanlage. Die 
Abwassertemperatur von 12 °C gilt als unterschritten, wenn bei fünf über 
den Untersuchungszeitraum gleichmäßig verteilten Temperaturmessungen 
mehr als ein Messwert kleiner oder gleich 12 °C ist. Bei kontinuierlicher 
Temperaturmessung gilt die Abwassertemperatur von 12 °C als 
unterschritten, wenn das 20-Perzentil der Messwerte nicht größer als 12 °C 
ist. 

g) Die Emissionsbegrenzung ist im Einzelfall bei Gefahr von 
Geruchsbelästigungen oder bei Korrosionsgefahr für zementgebundene 
Werkstoffe im Kanalisations- und Kläranlagenbereich (technische Norm 
betreffend „Ausführung von Kanalanlagen“ gemäß Anlage A Abschnitt IV 
der Methodenverordnung Wasser) festzulegen. 

l) Die Emissionsbegrenzung ist im Einzelfall bei Gefahr von 
Geruchsbelästigungen oder bei Korrosionsgefahr für zementgebundene 
Werkstoffe im Kanalisations- und Kläranlagenbereich (technische Norm 
betreffend „Ausführung von Kanalanlagen“ gemäß Anlage A Abschnitt IV 
der Methodenverordnung Wasser) festzulegen. 

h) Summe von organisch gebundenem Stickstoff, Ammonium Stickstoff, Nitrit 
Stickstoff und Nitrat Stickstoff 

 

i) Sofern der wasserrechtlichen Bewilligung der biologischen Stufe der 
Abwasserreinigungsanlage eine Tagesrohzulauffracht von mehr als 150 kg 
BSB5 zugrunde liegt, ist die der biologischen Stufe der 
Abwasserreinigungsanlage zufließende Fracht an TNb um mehr als 75 % zu 
vermindern (Mindestwirkungsgrad). Der Mindestwirkungsgrad gilt 
jedenfalls als eingehalten, wenn in der biologischen Stufe der 
Abwasserreinigungsanlage eine zusätzliche Stickstoffdosierung zum Aufbau 
neuer Zellsubstanz erfolgt und wenn in ihrem Ablauf nach Maßgabe des § 4 
Abs. 2 Z 1 die Emissionsbegrenzungen für Ammonium und – sofern es sich 
um eine IE-Richtlinien-Anlage handelt – für TNb gem. Fußnote j) nicht 
überschritten werden. 

m) Sofern der wasserrechtlichen Bewilligung der biologischen Stufe der 
Abwasserreinigungsanlage eine Tagesrohzulauffracht von mehr als 150 kg 
BSB5 zugrunde liegt, ist die der biologischen Stufe der 
Abwasserreinigungsanlage zufließende Fracht an TNb um mehr als 75 % zu 
vermindern (Mindestwirkungsgrad). Der Mindestwirkungsgrad gilt 
jedenfalls als eingehalten, wenn in der biologischen Stufe der 
Abwasserreinigungsanlage eine zusätzliche Stickstoffdosierung zum Aufbau 
neuer Zellsubstanz erfolgt und wenn in ihrem Ablauf nach Maßgabe des § 4 
Abs. 2 Z 1 die Emissionsbegrenzungen der Anlage A für Ammonium und – 
sofern es sich um eine IE-Richtlinien-Anlage handelt – für TNb gem. Fußnote 
n) nicht überschritten werden. 

j) Für IE-Richtlinien-Anlagen ist zusätzlich zu Fußnote i) eine TNb-
Konzentration von maximal 20 mg/L vorzuschreiben. 

n) Für IE-Richtlinien-Anlagen ist nach Maßgabe der Fußnote k) zusätzlich zu 
Fußnote m) eine TNb-Konzentration von maximal 20 mg/L vorzuschreiben. 

k) Die Emissionsbegrenzung beträgt 1 mg/L für Anlagen gemäß § 1 Abs. 1 Z 6. o) Für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 6 beträgt die 
Emissionsbegrenzung 1,0 mg/l. 

 p) Für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 8 oder Z 12 bis 14 
beträgt die Emissionsbegrenzung 200 mg/L. Im Einzelfall bei 
Korrosionsgefahr für zementgebundene Werkstoffe im Kanalisations- und 
Kläranlagenbereich unter Berücksichtigung der Verdünnungsverhältnisse 
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im Kanal sind höhere Werte zulässig (technische Norm betreffend 
„Ausführung von Kanalanlagen“ gemäß Anlage A Abschnitt IV der 
Methodenverordnung Wasser). 

l) Im Einzelfall sind je nach Baustoffen und Verdünnung im Kanal höhere 
Werte zulässig (technische Norm betreffend „Ausführung von 
Kanalanlagen“ gemäß Anlage A Abschnitt IV der Methodenverordnung 
Wasser). 

q) Für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 bis 11 ist die 
Emissionsbegrenzung im Einzelfall bei Korrosionsgefahr für 
zementgebundene Werkstoffe im Kanalisations- und Kläranlagenbereich 
unter Berücksichtigung der Verdünnungsverhältnisse im Kanal entsprechend 
der technischen Norm betreffend „Ausführung von Kanalanlagen“ gemäß 
Anlage A Abschnitt IV der Methodenverordnung Wasser festzulegen. 

 r) Für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 bis 11 beträgt die 
Emissionsbegrenzung 2,0 mg/L. 

 s) Gilt für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 8 oder Z 12 bis 14. 

m) Für die Überwachung der Abwasserbeschaffenheit kann entweder 
Parameter TOC oder der Parameter CSB eingesetzt werden; der 
gleichzeitige Einsatz von TOC und CSB in der Überwachung ist nicht 
erforderlich. 

t) Für die Überwachung der Abwasserbeschaffenheit kann entweder der 
Parameter TOC oder der Parameter CSB eingesetzt werden; der 
gleichzeitige Einsatz von TOC und CSB in der Überwachung ist nicht 
erforderlich. 

 u) Für IE-Richtlinien-Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 – 4 oder 
Z 7 – 8 gilt: im Einzelfall ist ein Konzentrationswert der 
Emissionsbegrenzung von 40 mg/L zulässig, sofern dieser gemeinsam mit 
einem Mindestwirkungsgrad der TOC-Entfernung von größer als 95 % 
vorgeschrieben wird. Für alle anderen Anlagen gilt: Bei einer TOC-
Zulaufkonzentration der Tagesmischprobe über 330 mg/l (gemessen als 
arithmetisches Monatsmittel im Zulauf zur biologischen Stufe der 
Abwasserbehandlungsanlage) ist eine Ablaufkonzentration entsprechend 
eines TOC-Mindestwirkungsgrades von 85% zulässig. Abweichend von § 4 
Abs. 2 Z 5 bezieht sich der Mindestwirkungsgrad bei Nicht-IE-Richtlinien-
Anlagen auf das Verhältnis der TOC-Tagesfrachten im Zulauf bzw. Ablauf 
der Abwasserbehandlungsanlage. Als TOC-Tagesfracht im Zulauf ist die der 
wasserrechtlichen Bewilligung zugrundeliegende Belastung der 
Abwasserbehandlungsanlage maßgebend. 

n) Für Anlagen mit der Tätigkeit gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 4 oder Z 7 bis 8 gilt: 
Im Einzelfall ist ein Konzentrationswert der Emissionsbegrenzung von 
40 mg/L zulässig, sofern dieser gemeinsam mit einem Mindestwirkungsgrad 
der Kohlenstoffentfernung von größer als 95 % vorgeschrieben wird. 

v) Für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 bis 11 beträgt die 
Emissionsbegrenzung 50 mg/L. 
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o) Für Anlagen mit der Tätigkeit gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 4 oder Z 7 bis 8 gilt: 
Im Einzelfall ist ein Konzentrationswert der Emissionsbegrenzung von 120 
mg/L zulässig, sofern dieser gemeinsam mit einem Mindestwirkungsgrad 
der Kohlenstoffentfernung von größer als 95 % vorgeschrieben wird. 

w) Für IE-Richtlinien-Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 – 4 oder 
Z 7 – 8 gilt: im Einzelfall ist ein Konzentrationswert der 
Emissionsbegrenzung von 120 mg/L zulässig, sofern dieser gemeinsam mit 
einem Mindestwirkungsgrad der CSB-Entfernung von größer als 95 % 
vorgeschrieben wird. Für alle anderen Anlagen gilt: Bei einer CSB-
Zulaufkonzentration der Tagesmischprobe über 1000 mg/l (gemessen als 
arithmetisches Monatsmittel im Zulauf zur biologischen Stufe der 
Abwasserbehandlungsanlage) ist eine Ablaufkonzentration entsprechend 
einer CSB-Mindestabbauleistung von 85% zulässig. Abweichend von § 4 
Abs. 2 Z 5 bezieht sich der Mindestwirkungsgrad bei Nicht-IE-RL-Anlagen 
auf das Verhältnis der CSB-Tagesfrachten im Zulauf bzw. Ablauf der 
Abwasserbehandlungsanlage. Als CSB-Tagesfracht im Zulauf ist die der 
wasserrechtlichen Bewilligung zugrundeliegende Belastung der 
Abwasserbehandlungsanlage maßgebend. 

 x) Für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 bis 11 beträgt die 
Emissionsbegrenzung 150 mg/L. 

 y) Für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 bis 11 beträgt die 
Emissionsbegrenzung 25 mg/L. 

 z) Für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 bis 11 beträgt die 
Emissionsbegrenzung 0,5 mg/L. 

 aa) Für Anlagen mit Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 bis 11 ist im Einzelfall 
eine höhere Emissionsbegrenzung zulässig, sofern sichergestellt ist, dass es 
in der öffentlichen Kanalisations- und Abwasserbehandlungsanlage zu 
keinen störenden Fettablagerungen sowie in der 
Abwasserbehandlungsanlage zu keiner Ausbildung von störenden 
Schwimmschlammdecken in Klärbecken zufolge einer solchen Einleitung 
kommt. 

 Artikel 2 

 Änderung der Indirekteinleiterverordnung 

§ 1. bis § 3. ... § 1. bis § 3. ... 

§ 4. (1) ... § 4. (1) ... 
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(2) Bei einer Indirekteinleitung gemäß Abs. 1 gelten – bezogen auf einen 
zweijährlichen Untersuchungszeitraum und die mitgeteilte Abwassermenge – 
folgende Mindesthäufigkeiten der Überwachung: 

(2) Bei einer Indirekteinleitung gemäß Abs. 1 gelten – bezogen auf einen 
zweijährlichen Untersuchungszeitraum und die mitgeteilte Abwassermenge – 
folgende Mindesthäufigkeiten der Überwachung: 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

Von der Fremdüberwachung nach Z 1 sind ausgenommen: Von der Fremdüberwachung nach Z 1 sind ausgenommen: 

 1. Betriebe bzw. Anlagen gemäß § 1 Abs. 3 Z 1 der Verordnung zur 
Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung von Alkohol 
für Trinkzwecke und von alkoholischen Getränken, BGBl. Nr. 1076/1994, 
deren Tätigkeit das Herstellen, Verarbeiten und Abfüllen von Wein ist, 
dann, wenn sie weniger als 50 000 Liter Wein pro Jahr produzieren; 

 1. Betriebe bzw. Anlagen gemäß § 1 Abs. 1 Z 4 der 
Abwasseremissionsverordnung Getränke, BGBl. II Nr. 159/2024, deren 
Tätigkeit das Herstellen, Verarbeiten und Abfüllen von Wein ist, dann, 
wenn sie weniger als 50 000 Liter Wein pro Jahr produzieren; 

 2. Betriebe oder Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 der Verordnung über die 
Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung von 
Erfrischungsgetränken und der Getränkeabfüllung, BGBl. 
Nr. 1077/1994, sofern ausschließlich eine Herstellung von natürlichem 
Fruchtsaft (§ 1 Z 5a der Verordnung der Bundesministerin für 
Gesundheit und Frauen über Fruchtsäfte und einige gleichartige 
Erzeugnisse, Fruchtsaftverordnung BGBl. II Nr. 83/2004) erfolgt und die 
installierte Verarbeitungskapazität für natürliche Rohstoffe nicht größer 
ist als 100 Tonnen pro Jahr. 

 2. Betriebe oder Anlagen gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 der 
Abwasseremissionsverordnung Getränke, BGBl. II Nr. 159/2024, sofern 
ausschließlich eine Herstellung von natürlichem Fruchtsaft (§ 1 Z 8a der 
Fruchtsaftverordnung, BGBl. II Nr. 83/2004 in der Fassung BGBl. II 
Nr. 206/2013) erfolgt und die installierte Verarbeitungskapazität für 
natürliche Rohstoffe nicht größer ist als 100 Tonnen pro Jahr. 

[...] [...] 

(3) bis (9) ... (3) bis (9) ... 

§ 5. und § 6. ... § 5. und § 6. ... 

§ 7. (1) bis (6) ... § 7. (1) bis (6) ... 

 (7) § 4 Abs. 2 Z 1 bis 2 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. xx/202x 
treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Anlage A bis Anlage E … Anlage A bis Anlage E … 
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